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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 18.08.2005

 
 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und der SUP-Richtlinie in deutsches Recht 
 
 
1. 
Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm hätte bis zum 18.07.2004 in deut-
sches Recht umgesetzt sein müssen. Das ist nicht rechtzeitig geschehen, weshalb die Richt-
linie seitdem direkt wirksam ist und für die Norderstedter Lärmminderungsplanung herange-
zogen wurde. 
 
Am 24.06.2005 hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richt-
linie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm dafür gesorgt, dass nun auch 
die deutsche Rechtsgrundlage zur Lärmminderungsplanung an die europäischen Vorgaben 
angepasst worden ist. Das Gesetz wird dem Ausschuss in der Anlage zur Kenntnis gegeben. 
 
2. 
Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme hätte bis zum 
21.07.2004 in deutsches Recht umgesetzt sein müssen. Das ist mit Ausnahme der Regelungen 
des BauGB nicht rechtzeitig geschehen, weshalb die Richtlinie seitdem ebenso direkt wirk-
sam und von der Verwaltung anzuwenden ist.   
 
Am 25.06.2005 hat der deutsche Gesetzgeber nunmehr mit dem Gesetz zur Einführung der 
Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG (SUP) für die 
erforderliche Umsetzung in deutsches Recht und rechtliche Klarheit gesorgt. Da das Umset-
zungsgesetz für sich schwer lesbar ist, wird dem Ausschuss die Neufassung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 25.06.2005 in der Anlage 
zur Kenntnis gegeben, das seither die zusätzlichen Bestimmungen zur SUP mit enthält. 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 


